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Iagdordnung . 17

0 >
^ agdordnung . Wir Joseph der Zweyte , von Gottes Gna¬

den erwählter römischer Kaiser rc .
Die Jägerordnungen von 1728 und 1573 sind bereits durch verschie¬

dene nachgefvlgte Verordnungen in vielen Stücken abgeändert , überhaupt
aber den dermaligen Begriffen von dem Eigenthumsrechte nicht mehr an¬
gemessen/

Wir fanden uns daher bewogen , alle vorhergehenden , in Ansehen
der Jägerey erflossenen Verordnungen hiermit aufzuheben , und in ge¬
genwärtiges Gesetz alles dasjenige zusammenzufassen , was auf der einen
Seite den Jagdeigemhümern den billigen Genuß ihres Rechtes
zu erhalten , auf der andern aber , dem allgemeinen Feldbau die Früch¬
te seines Fleißes , gegen die ungemässigte Jagdlust sicher zu stellen,
fähig seyn kann .

Unsere sämmtlichen Unterthanen , wie auch unsere eigenen Jä -
gereypartheyen werden sich daher genau nach dieser Verordnung zu
halten haben , indem wir in Zukunft zwischen unfern Wildbannen , und der
Jagdgerechtigkcit der Pri '

vateigenthümer in keinem Stücke einige Un¬
terscheidung gemacht wissen wollen .

H. 1 . Die Inhaber eines Wildbannes sind berechtiget , in ihren Jagd¬
bezirken alle Gattungen von W,ld mit Sulzen oder Heuschupfen zu he¬
gen , oder auf was immer sonst für eine Art zu füttern . Auch steht ih .
nen vollkommen frey , das Wild , als ihr Eigenthum , gleich jedem
zahmen in einem Mayerhofe genährten Viehe , in was immer für
einem Alter , Grösse oder Schwere , zu allen Jahrszeiten ,wie es ihnen gefällig ist , zu fangen , oder zu schieffen , und zum eigenen
Genüsse zu verwenden , oder zu verkaufen .

§ . 2. Jeder Besitzer einer großen oder kleinen Jagdbarkeit hat wei¬
ters die Freyheit , in Wäldern , Auen oder Gebüschen Fasanen einzu -
setzen , Hasen oder anderes Wild in seinem Bezirke (Territorium )
mit Hunden zu jagen , oder zu Hetzen , in so ferne dieses ohne Beschä¬
digung , was immer für eines Grundeigenthümers geschieht, als welche
der Jagdinhaber zu vergüten , gehalten seyn wird .

tz. 3. Schwarzwild (Wildschweine ) darf nur in geschlossenen ,
und gegen allen Ausbruch gut gesicherten Thiergarten gehalten wer¬
den. Wenn ein Schwarzwildstück außerhalb eines Thiergarten -
angetroffen wird , so ist es j e d e r m a n n zu allen Jahreszeiten erlaubt ,
dasselbe, wie Wölfe , Füchse oder ein anderes schädliches Raub¬
gier , zu schiessen , oder sonst auf eine Art zu erlegen . Sollten sich
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Jagdinhaber oder Jäger widersetzen , so werden sie zur Strafe 25 Duka¬
ten zu erlegen , und allen durch das ausgebrochene Stück verursachten
Schaden zu vergüten haben .

H. 4. Jeder Jagdinhaber ist befugt , in seinem Bezirke sich auch in

Ansehen des vorüberzieh enden Wildes seines Jagdrechts zu gebrau¬
chen , und das Wild , welches seinen Bezirk betritt , auf alle mögliche,
ihm selbst gefällige Art , zu fangen , zu schießen , oder sonst zu erlegen .

tz. 5 . Ein in dem eigenen Wildbanne an geschossenes und ver¬
wundetes Wild , das in einen fremden Wildbann übersetzt , darf d, -

her nicht verfolgt werden , sondern bleibt dem Besitzer desjenigen BannS ,
in den es sich gezogen hat , frey , mit demselben , wie mit seinem
Eigenthume , zu schalten.

h . 6. Fangeisen und Schling en zu legen , und Wolfsgru¬
ben zu machen , wird zwar jedem Jagdbesitzer in seinem Banne gestattet .
Zu Verhütung alles Schadens und Unglücks aber , müssen dabei solche
Zeichen aufgefleckt werden , die von Jedermann leicht wahrgenommen
und erkennet werden können .

H. 7. Wo in einem Walde der hohe Wildbann und das Reisgejagd ,
ver schi edene n Partheien gehören , wird es immer zuträglich seyn ,
wenn zwischen beiden ein Abkommen getroffen , und das Neisgejagd
von dem Inhaber des hohen Banns entweder ganz abgelöft , oder in Pach¬
tung genommen wird . Woferne aber der Inhaber der kleinen Jagd solche
selbst benützen will , ist er verpflichtet , sich jederzeit mit dem
Eigenthümer des hohen Banns , oder dessen Jägern einzuverstehen , um
sein Jagdrecht von Fall zu Fall gemeinschaftlich mit denselben aus¬
zuüben , und auf diese Art den Schaden in dem hohen Wildbanne zu
verhüten .

h . 8 . Der hohe Wildbann und das Reisgejagd können nach Belie¬
ben verkauft oder verpachtet werden . Jedoch ist der Bauern
und Bürgerstand , dem dadurch nur Gelegenheit gegeben würde ,
Wirthschaft und Gewerbe zu vernachlässigen , von dem Kaufe , oder der
Pachtung einer Jagdbarkeit ausgeschlossen .

Daher auch Jagdbarkeiten , welche Städte oder Märkte als obrig¬
keitliches Recht besitzen , durch Versteigerung an die Meistbietenden zu
verkaufen , oder von Zeit zu Zeit zu verpachten sind : bei welchen
Versteigerungen gegen diejenigen , die die Jagdgerechtigkeit als Meistbie¬
tende erstanden haben , daS Einstandsrecht nicht Platz greifen kann .

S. Jedermann ist berechtigt , seinen Wald und Wiesen , nach der
bestehenden Waldordnung zu benützen , und wird keinem Jäger gestattet ,
in Len kaiserlichen Revieren zu grasen , Vieh zu weiden , oder sich das
sogenannte Proßholz zuzueignen .

§ . 10. Auch in Ansehen des DiehtriebS in die Wälder und Auen
verbleibt eS bei dem , was hierüber in der Waldordnung bereits vorge -
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schrieben ist . Zum Holzglauberi aber haben die herrschaftlichen För¬
ster den armen " Unterthanen die Waldbezirke auszuzeichnen , und
in der Woche eigene Tage zu bestimmen , außer welchen nicht nur
das Holzglauben nicht zu gestatten , sondern auch unter diesem
Vorwände niemand im Walde zu dulden ist .

h . 11 . Die Kreisämter haben darauf zu sehen , daß die Jagdinhaber
das Wild zum Nachtheile der allgemeinen Kultur nicht übermäßig
hegen ; und sollen diejenigen , bei denen sie einen zu großen AnwachS
des Wildstandes wahrnehmen , nach der bereits bestehenden Vorschrift
ohne Nachsicht zur verhältnißmäßigen Verminderung desselben
anhalten .

H. 12. Jeder Grundeigenthümer ist befugt , seine Gründe , sie mö¬

gen in oder ausser den Waldungen und Auen seyn , wie auch seine Wal¬
dungen und Auen mit Planken oder Zäunen , von was immer für
einer Hohe oder mit aufgeworfenen Gräben gegen das Eindringen
des Wildes , und den daraus folgenden Schaden zu verwahren . Doch
sollen solche Planken , Zäune und Gräben nicht etwa zum Fangen
des Wildes gerichtet seyn. Auch sind bei Gegenden an Wässern alle

soo Schritte in den Planken oder Zäunen Thöre zu machen , damit
bei großer Anschwellung des Wassers sich das Wild durch dieselben retten
könne.

h . 13. Jedermann ist befugt , von seinen Feldern , Wiesen und Wein¬

gärten das Wild auf was immer für eine Art abzutreiben .
Sollte bei einer solchen Gelegenheit ein Wildstück sich durch das Spren¬

gen verleyen , oder zu Grund gehen , so ist der Jagdinhaber
nicht berechtiget , dafür einen Ersatz zu fordern .

H. 14 . Auf Saaten , angebauten Grundstücken von was
immer für einer Art , und vor geendigter Weinlese in Weingärten ,
ist weder den Jagdinhabern , noch den Jägern erlaubt , unter was im¬

mer für einem Vorwände zu jagen , zu treiben , oder mit einem Vorsteh¬
hunde darauf zu suchen , selbst nicht unter dem Vorwände , den Eyern
und Nestern von Fasanen und Rebhühnern nachzusehen.

Wenn ein Jagdinhaber dieses Verbot selbst Übertritt , ist er

mit 25 Dukaten zu bestrafen , welche das Kreisamt einzutreiben , und

demjenigen , auf dessen Grund die Uebertretung geschehen ist , zuzu-

stellen hat .
Die gemeinen Jäger aber sollen mit dreytägigem Arreste bei

dem Richter der Gemeinde bestraft werden .
H. 15 . Alle Wildschäden , sie mögen in landesfürstlichen oder

Privatjagdbarkeiten , an Feldfrüchten , Weingärten oder Vbstbäumen ge¬

schehen , müssen den Unterthanen nach Maaß des erlittenen Schadens

sogleich in Natura , oder in Geld vergütet werden.

Daher alle dergleichen Beschädigungen zur Zeit , da sie noch sicht »
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bar sind » und beurtheilet werden können , der Obrigkeit anzuzeigen
sind. Die Obrigkeit hat alsdann durch unpartheyische Männer aus der
nämlichen oder nächsten Gemeinde den Schaden schätzen zu lassen ,
und um dessen Besichtigung bei dem Kreisamte anzulangen .

Zu dieser Besichtigung hat das Kreisamt , bei l a n d e s fü r st l i -
chen Jagdbarkeiten den nächsten kaiserlichen , bei Privatjagd¬
barkeiten den Jäger der H er rschaft dieses Bezirkes beizuziehen ,
den Betrag des Schadens zu bestimmen , und diejenigen , welche die
Vergütung zu machen haben , zur Bezahlung anzuhalten .

ö . 16. Ueberhaupt soll die Jagdgerechtigkeit nicht verhindern , daß
zur Beförderung der Landeskultur jederman , der in einem landesfürstli -
chen oder Privatwildbanne Gründe besitzt , dieselben unbeschränkt genießen ,
folglich darauf Wohnungen und Wirthschaftsgebäude erbauen , die Wies -
böden von Unkraut und Dornen reinigen , ohne alles Hinderniß abmähen ,
und sein Vieh darauf zur bestimmten Zeit weiden könne.

Nur dürfen bei dieser Benützung des Grundes weder die Waldord¬
nung , noch die Polizei - und Sicherheitsgesetze übertreten werden .

Daher muß jederzeit , wenn einzelne Hütten , Häuser oder andere
Gebäude in Auen , Waldungen , oder andern von Dörfern entfernten
Ortschaften errichtet werden sollen , der ohnehin bestehenden Verordnung
gemäß , die Bewilligung durch das Kreisamt eingeholt werden .

H. 17. Hingegen sollen auch die Eigenthümer der Jagdbarkeit gegen
alle Beeinträchtigungen ihrer Rechte geschützt , und , da die Wilddieberei
und Raubschiessen in so mancher Beziehung selbst der öffentlichen Sicher¬
heit gefährlich ist , derselben auf alle Art vorgebaut werden .

In dieser Absicht können Hunde , welche in einem Waide oder Felde
jagen , von Len Jägern des Jagdinhabers erschossen werden . Nur
sind darunter diejenigen Hunde nicht verstanden , welche die Hüter zur
Abtreibung des Wildes zu halten berechtigt sind.

H. 18 . Niemand darf in einem fremden Wildbanne , ausser auf
der Strasse oder dem Fußsteige bei der Durchreise , sich mit einem Ge¬
wehre oder Fang - und Hetzhunde betreten lassen.

Die Uebertreter dieses Verbots sollen eingezogen , und bestraft werden .
tz. iS . Wer ein Wild findet , welches sich selbst gespießt oder

sonst beschädigt hat , und zu Grund geht , kann sich dasselbe keines¬
wegs zueignen , sondern hat dem Jagdinhaber davon die Anzeige
zu machen .

H. 20 . Ueberhaupt ist fremdes Mild , von was immer für einer Gat¬
tung , fangen oder schieffen , wie die Entfremdung jedes andern EigenthumS
ein Diebstahl .

Die Wildschützen sollen daher wie andere Diebe betrachtet , von
den ihnen Vorgesetzten Gerichten nach den Kriminalgesetzen behandelt , und ,
je nach dem das gestohlene Wild an Werth beträgt , nach dem das Ver -



- rechen öfters wiederholt , oder dabei Gewaltthätigkeiten verübet , und

Schaben verursacht worben , bestraft werden .
h . 21 . Wer überführt wird , einen ihm bekannten Raub - oder Wild¬

schützen verhehlt , oder demselben Aufenthalt gegeben zu haben , soll
wie der Wilddieb selbst eingezogen , und dem Gerichte überliefert werben .

§ . 22 . Gleichfalls soll derjenige , der wissentlich von einem Wild¬

schützen Wildpret gekauft zu haben , überzeugt wird , gestraft werden .

§ . 23 . Wer hingegen einen Wildschützen entdecket , erhält 12 Gul¬

den zur Belohnung , welche der Jagdinhaber zu bezahlen hat .

H. 24 . Der Einbringer eines Wildschützen erhält 25 Gulden

zur Belohnung , welche Taglia gleichfalls die Jagdinhaber zu bezahle «

haben , denen entgegen auch die Geldstrafen , welche dem Uebertreter der

Jagdgesetze in ihrem Bezirke zuerkeunt werden , anheimfallen .
Bei dem Bauernstands haben jedoch keine Geldstrafen , sondern

nur körperliche statt .
H. 25 . Wenn in einem Wildbanne ein bewaffneter Wildschütz

auf Zurufen der Jäger sich nicht ergiebt , sondern zur Wehre stellt ,

so ist ihnen erlaubt , ihrer Selbsterhaltung wegen , auf denselben zu

schiessen .
H. 26 . Uebrigens wird allen Obrigkeiten zur vorzüglichen Pflicht

gemacht , diejenigen , welche unbefugt einem Wilde nachstellen , solches

fangen , oder schiessen , a u s z u fo r sch en , als Diebe einzuziehen , und

hem Gerichte zu übergeben .
H. 27 . Bei gegründetem Argwohne also , daß ein Wild unerlaubter

Weise gefällt worden , werden die Jagdinhaber angewiesen , sich an die

O rtS0bri gkeiten oder Richter zu wenden , damit diese , die zur

Auffindung des corporis äolieti allenfalls nöthige Untersuchung in den

Häusern vornehmen . Den Jagdinhabern selbst aber wird eine eigen¬

mächtige Nachsuchung , eS sey durch sich oder ihre Jägerey , durchaus

untersagt .
H. 28 . Die Jagdinhaber stehen in dieser Eigenschaft , und in

Fällen , die in gegenwärtiges Jagdgesetz einschlagen , unter den KreiS -

ämtern , in Justizfällen aber unter ihrer ordentlichen Rechtsbehörde .

§ . 29 . Im Allgemeinen aber haben über die Beobachtung dieses Jagd¬

gesetzes die Negierung , Kreisämter , Obrigkeiten und Dorsrichter zu

wachen , und die Uebertreter , nach Beschaffenheit der Umstände zu bestrafen .

h . 30 . Daher auch unser Oberstjägermeisteramt künftighin

keine Jurisdiction über Privatjagden auszuüben , sondern allein die

Oberaufsicht über unsere sämmtlichen Jäger und Jagdbarkeiten zu führen ,

und bei diesen die genaue Beobachtung der Jagdgesetze zu besorgen haben

wird .
Gegeben in unserer Haupt - und Residenzstadt Wien, den 28» Februar

17S6 .
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Wildschadens - V ergütungen . Der von den Hasen in Kraut -Obst - und in Weingärten , dann in Safranfeldern angerichtete Schadensoll , wenn darüber geklagt wird , abgeschätzt, und von dem Jagdeigen -thümer vergütet werden ; dagegen ist der in den übrigen Feldfrüchtendurch die Hasen bei einem gleichmäßig vertheilten Hasenstandsentstandene Schaden nicht zu vergüten ; daher sollen die Kreisämterdarauf sehen , daß das Hegen der Hasen in gehörigen Schranken gehaltenwerde ; — Wenn sich die Jagdinhaber weigern , den übermäßigen Hasen¬stand zu vermindern, ! soll die Anzeige an die Regierung gemacht werden ,um das Abschieffen der Hasen zu bewerkstelligen , wobei auch die Jagdin¬haber zu einer Geldstrafe und Schadenersätze zu verhalten wären . Auche .n durch die übermässige Hegung der Hasen in Feldsrüchten entstandenerSchaden , der sich ohne Widerspruch beweisen läßt , muß von dem Eigen -
thümer der Jagdbarkeit ersetzt werden . Dahin gehört z . B . wenn sichder größere Theil der Hasen eines Jagdbezirkes auf einen einzelnen miteinem für diese Thiere sehr anlockenden und auf den umliegenden Grün¬den nicht bepflanzten Futter , gebauten Grunde versammeln , und denGrund stärker als die übrigen beschädigen sollten ; oder wenn eine einge¬schlossene Menge Hasen gählings auskommen . — Bei Abschätzung vonWildschäden von was immer für Art soll dem Befund der KreisämterÜberlassen werden , Bauern oder benachbarte Wirthschaftsbeamte , oderbeide , als Schätzleute zu wählen . Hofdekret vom 28. Julius 1796 «Regierungsdekret vom 6» September 1796 .



j
L-̂ nterthanS - Beschwerde - Patent . — Wir Joseph der

Zweite von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser , oc . entbieten

Unseren gesammten tceugehorsamsten Ständen , grundobrigkeitlichen Be¬

amten , Ortsrichtern , Geschwornen und übrigen Unterthanen in Böhmen ,
Galizien , Lodomerien , Mähren , Schlesien , Oesterreich unter - und ob

der Enns , Steyermark , Kärnten , Krain , Auschwitz , Zator , Görz ,
Gradiska , Triest , und den Vorlanden Unsere Landesfürstliche Gnade , und

geben euch hiemit zu vernehmen : wie nach Wir über die Art und Weise
wie die Beschwerden , und Strittigkeiten der Unterthanen gegen ihre

Obrigkeiten behandelt , und wie beide Theile ihr vermeintliches wechsel¬

seitiges Recht bei Unseren Kreisämtern , Länderstellen , und endlich bei

Uns selbst zu suchen befugt sind ; Unfern ernstlichen Willen und Befehl

zur allgemeinen Richtschnur , und gehorsamsten Nachachtung in folgenden

gnädigst kund gemachet haben wollen .
H. L . Wenn ein Unterthan an seine Grundobrigkeit eine gerechte

Forderung zu stellen , oder durch eine von der Obrigkeit , oder ihren
Beamten und Dienern an ihn gestellte Forderung gekränkt zu seyn ver¬

meinet , hat er vor allen sich bei seiner Obrigkeit zu melden , und von

selber gütliche Abhilfe anzusuchen.
H. 2. Jede Klage des Unterthans , in welcher nicht gezeiget ist , daß

diese Anmeldung bey der Obrigkeit geschehen , ist zu verwerfen , und der

Unterthan an die Vorschrift dieses Getahes anzuweisen .
§. 3, Diese Anmeldung der vermeintlichen Beschwerde hat auf der

obrigkeitlichen Kanzley an einem Amtstag zu geschehen ; daher jede Obrig¬
keit von nun an wenigstens in jeder Woche einen eigenen Amtstag halten ,
und selben den Unterthanen kund machen solle .

H. 4 . Außer dem Amtstag ist die Obrigkeit nicht schuldig , die An¬

meldung einer Beschwerde anzuhören , außer die Beschwerde wäre so ge¬

artet , daß bey der mindesten Verzögerung die Beschaffenheit der Sache

Nicht mehr gründlich erhoben werden könnte ; oder , daß dem Unterthan

ohne glsogleich erfolgender Abhilfe ein unwiederbringlicher Schaden zu¬

ginge .
h. 5. Die Anmeldung der Beschwerde hat folgendermassen zu gesche ,

hen : s ) daß nähmlich der Unterthan auf der obrigkeitlichen Kanzley

erscheine , daselbst in Gegenwart der ohnehin bey jedem Amtstage anwe¬

senden Richter , oder Geschwornen ohne Ungestüm , und mit aller Be¬

scheidenheit , mündlich oder schriftlich beybringe : was er an seine Obrig¬

keit für ein Recht suche , oder von welcher obrigkeitlichen Forderung er

M
"'



2t Untert Hans - Beschwerde - Patent .

befreyet zu seyn verlange . K) Daß er die zur Behauptung , oder Verthei -
digung seines Rechts dienende Urkunden , und Zeugen mitbringe , und
zwar die Zeugen zur ordentlichen Vernehmung darstelle , die Urkunden
aber km Original vorweise ; und wenn er selbe aus den Händen zu geben s
Bedenken hätte , die Abschriften hievon , die er sich vorläufig beyzuschaff.en
hat , falls sich die Urkund nicht etwann schon in der obrigkeitlichen Kanz -
ley befände , einlege .

H. 6. Die Obrigkeit ist schuldig, die angebrachte Beschwerde des Un-
terthans , die aufgenvmmenen Aussagen der Zeugen , bey denen jedoch
niemal ein Eid einzuschreiten hat , die aus Urkunden gezogenen Behelfe
in ein ordentliches Protokoll getreulich einzutragen , und wenn die An¬
meldung der Beschwerde vollendet ist , dem Unterthan das Protokoll vor¬
zulesen , auch selbes vom Unterthan selbst , und zweyen der anwesenden
Richtern , oder Geschwornen unterfertigen zu lassen.

h . 7. Wäre ein Unterthan des Schreibens nicht kündig , so solle ein
anderer der Anwesenden dessen Namen unterschreiben ; der Unterthan
aber mit einem ihm gewöhnlichen Handzeichen bestättigen , daß die Un¬
terfertigung seines Namens mit seinem Vorwissen , und seiner Einwilligung
geschehen seye , welches auch in allen Fällen , wo es auf die Unterschrift
eines Unterthans ankommet , zu beobachten seyn wird .

tz. 8 . Ueber die solchergestalten geschehene Anmeldung der Beschwerde
hat die Obrigkeit derselben Beschaffenheit in reife Erwägung zu ziehen ,
und wenn sie dieselbe gegründet erachtet , dem Unterthan die ungesäumte
Abhilfe zu verschaffen. Die Art der Abhilfe aber ist in das Protokoll
einzutragen , und dem Unterthan mittelst Erledigung seiner schriftlichen
Klage , oder mittelst Ertheilung eines schriftlichen Bescheides zu bedeuten .

H. 9. Wäre aber die Beschwerde des Unterthans nicht gegründet und
also zur obrigkeitlichen Abhilfe nicht geeignet , so ist dem Unterthan an
den nach acht Tägen folgenden Amtstag , oder wenn die Beschwerde von
wichtigerer Erwägung , und also geartet ist , daß etwann von den obrig¬
keitlichen Beamten die Belehrung und Weisung der abwesenden Obrigkeit
eingehoket werden müßte , längstens binnen 30 Tägen der schriftliche
Bescheid durch den Ortsrichter gegen Empfangschein zustellen zu lassen ,
und sind in diesem Bescheide die Ursachen , wegen welchen derBeschwerde
nicht statt gegeben worden , klar und deutlich auszudrücken .

H. 10. Der Unterthan hat also nach dem Tag .der Anmeldung annoch
durch 30 Tage den obrigkeitlichen Bescheid ruhig abzuwarten , und in¬
zwischen sein Recht auf keine andere Art zu suchen, auch der obrigkeitlichen
Forderung gegen der ihm bey künftig etwann entdeckten Ungrund ohnehin
zustatten kommenden Entschädigung Folge zu leisten , und eben so ist der
Unterthan den erhaltenen obrigkeitlichen Bescheid , wenn er sich andurch
auch wirklich gekränket zu seyn erachtet , in gleicher Art zu vollziehen
schuldig.
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H. 11. Sollte aber der Unterthan in gleicherwähnter 30 tägigen Zeit -

frist auf seine Beschwerde den obrigkeitlichen Bescheid nicht erhalten , oder

sich durch den erhaltenen Bescheid wie immer gekränket achten , so stehet

j ihm frey , von der Obrigkeit eine getreue Abschrift des Anmeldungs »

Protokolls anzuverlangen , die ihm dann auch unweigerlich , und binnen

24 Stunden , aber nicht spater , zu ertheilen ist. Da anbei ) der Unterthan

die Protokollsabschrift anverlangt zu haben vorgeben könnte , ohne daß

solches wahr seye ; oder auch der Beamte das wirklich geschehene Anver¬

langen ablaugnen könnte ; so hat der Beamte dem Unterthan mit wenigen

Worten ein Zeugniß , daß das Protokoll anverlangt worden , zu geben,

oder wenn der Beamte es zu geben verweigerte , der klagende Unterthan ,

der diese Abschrift jedesmal in dem Amte verlangen soll , sich von zweien

gegenwärtigen wohlverhaltenen Männern ein schriftliches Zeugniß , daß

er es verlanget , geben zu lassen , um sich mit diesem in das KreiSamt

zu verfugen , welchem obliegen wird , der Obrigkeit anzubefehlen , das

Strittige von dem Kläger bis zum Ausgang der Sache nicht zu fodern .

H. 12. Mit dieser Protokollsabschrift hat sich der Unterthan zu dem

Kreisamte zu verfügen die zur Erweisung seiner Kränkung , oder zur

Widerlegung der obrigkeitlichen Entscheidnngsgründen diensamen Behelfen

an Urkunden und Zeugenschaften mitzubringen , und die eigentliche Be¬

schaffenheit seiner Beschwerde ordentlich vorzustellen.

H. 13 . Sobald nun eine derley Beschwerde , oder Klage beym Kreis¬

amte angebracht wird , so hat dasselbe , insoweit , als neue Umstände

Vorkommen , die in dem Anmeldungsprotokolle entweder gar nicht , oder

nicht hinlänglich erörlert sind , alle diese Umstände mit ihren Behelfen in

ein ordentliches von dem Unterthan zu unterfertigendes Protokoll pünkt¬

lich aufzunehmen , solche gehörig auseinander zu setzen , den eigentlichen

Grund der Klage sorgfältig zu erheben , und zu bestimmen , und wann

selbe in issneto beruhet , die mit zur Stelle gebrachten Urkunden nach¬

zusehen , und Abschriften davon zu den Akten zu nehmen , die Zeugen

gehörig zu vernehmen , überall das Begehren des Unterthans genau und

deutlich zu bestimmen ; überhaupt aber dieses Protokoll dergestalt ^ abzu-

faffen , daß der Unterthan sich nicht erst des Beystandes eines Advokaten,

oder sonstigen Nechtsfreundes , als welche davon gänzlich ausgeschlossen

werden , gebrauchen dürfe .
§. 14. Findet das Kreisamt sonach die Beschwerde widerrechtlich.

Und ungegründet zu seyn ; so hat dasselbe sich alle Mühe zu geben , den

Beschwerführer davon zu überzeugen , und ihm die Folgen eines so muth -

willigen Processes vorzuhalten .
Bestehet aber der Beschwerführer gleichwohl auf der ordentlichen

Ausführung seiner angebrachten Klage , so solle solche angenommen , und

nach gegenwärtiger Vorschrift fortgesetzet , jedoch , wenn es mehrere Un»

lerthanen , oder ganze Gemeinden betresste, den erschienenen Deputaten
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eine Abschrift des Protokolls , in welchem alle ihnen geschehene Vorhal¬
tungen genau enthalten sind , mitgegeben , und die Sache mit den übrigen
ihrer Gemeinde zu überlegen , nachdrücklich empfohlen werden .

h . 15 . Wird hingegen die Beschwerde gegründet , und zur gehörigen
ordentlichen Verhandlung geeignet , jedoch noch ein- und anderes zur voll¬
kommenen Aufklärung der Sache erforderlich zu seyn befunden ; so muß
das Kreisamt dem Unterthan umständlich bedeuten , was er zur gänzlichen
Erörterung der Sache annoch zu thun habe , zum Beyfpiele : daß er bey
diesem , oder jenem Punkte , wo er noch mit keinen Beweismitteln ver¬
sehen ist , sich darum bewerben , und solche binnen kurzer vom Kreisamte
jedesmal nach Umständen zu bestimmenden Zeitfrist herbeyschaffen , auch
was etwa sonst noch zur Auseinandersetzung des k'aoti nöthig ist , Nach¬
trägen solle , welche Verbescheidung nicht allein dem Unterthan schriftlich
mitgegeben , sondern auch vom Kreisamte umständlich erkläret , und so viel
als möglich , begreiflich gemacht werden muß .

H. 16. Wenn nun solchergestalten die Beschwerde des Unterthans
vollkommen instruiret ist , so hat das Kreisamt der Obrigkeit die instruir -
te Klage zuzufertigen , und selbe ausdrücklich anzuweisen , daß sie sich auf
alle Gegenstände bestimmt , und deutlich zu äußern , auch wo dergleichen
nöthig seyn könnte , auf den Gegenbeweis gehörig vorzubereiten , somit
die Urkunden , und Zeugen beyzubringen haben werde ; zu welchem Ende
deeden Theilen Tag und Stund zum Verhör zu bestimmen seyn wird .

H. 17. Bey diesem Verhör hat das Kreisamt vor allem auf eine ge¬
naue deutlich und hinlänglich bestimmte Aeußerung der beklagten Obrig¬
keit zu dringen ; was von der Beschwerde , und den dabey zum Grunde
liegenden Thatsachen zugestanden , und was davon geläugnet wird , Punkt
für Punkt sorgfältig auseinander zu setzen , auf die Einwendung der
Obrigkeit den beschwerführenden Unterthan mit seiner Antwort zu hören ,
und alles dergestalt einzuleiten , daß der wahre und eigentliche Stand
der Sache deutlich zu entnehmen , was und was noch zu bewei¬
sen ist , hinlänglich ausgemittelt , und das Kreisamt selbst die ganze Sa¬
che vollständig zu übersehen im Stande seyn möge.

H. 18 . Das über diese Verhörsverhandlung aufgenommene ausführli¬
che Protokoll ist sofort beeden Theilen , wie auch den sonst etwann dabey
vernommenen Personen , in so weit es solche betrift , vorzulesen , auch
nöthigen Falls zu verdolmetschen , und , wenn keiner der darunter betrofe -
nen Theilen etwas dabey zu erinnern findet , von solchen unterfertigen ,
oder von denen , die nicht schreiben können , auf gehörige , und bereits
vorgeschriebene Art unterzeichnen zu lassen.

H. IS . Da es bey dieser Instruktion der Sache lediglich auf Ermrung
des k' sot ! ankommet , so hat das Kreisamt sich an die sonst gewöhnliche
Zahl der Sätze , und anders Prozeßförmlichkeiren gar nicht zu binden ,
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sondern dasselbe ist vielmehr schuldig und befugt , alles von Amtswegen
anzuwenden , was die Sache ohne Umschweife in vollkommenes Licht zu

setzen dienlich seyn kann .
H. 20 . Es stehet daher dem Kreisamte frei , wenn in der Folge sich

erhebliche Umstände Hervorthun , die durch die Aussagen der Zeugen noch
nicht hinlänglich ins Licht gesetzt sind , die Abhörung derselben über der¬

gleichen Umstände zu wiederholen ) sie , wenn sie einander in wesentlichen
Punkten widersprechen , zu konfrontiren , und überhaupt alles zu veran¬

lassen , wodurch die Wahrheit , und das eigentliche k'aetum gründlich und

vollständig , dann in möglichster Kürze erläutert werden mag.
§. 21 . Wenn daher bey einer solchen Sache die Beurtheilung von

Kunstverständigen , z . B . Wasser - und Landbauverständigen , Feldmessern,
Schätzleuten , oc. erforderlich ist , so müßen dergleichen . Kunsterfahrne
ebenfalls beygezogen werden .

H. 22. Wenn alles dieses geschehen , muß das KreiSamt zwischen den

Partyeyen ein gütliches Abkommen ernstlich versuchen , denenselben die

Lage der Sache , und die aus der Fortsetzung ihrer Klagen entstehende

Folgen wohl begreiflich machen , vorzüglich aber demjenigen Theil , wel¬

cher vermög der vorläufigen Znstruirung die wenigste Hofnung auszu¬

langen für sich hat ; den ungewissen und bedenklichen Ausgang des Pro¬

zeßes , die hierbei immer unvermeidliche Kosten , und Versaumniß ins¬

besondere vorstellen ; der Billigkeit , und beider Theile Konvenienz , soviel,
als möglich , gemäße Vergleichungsvorschläge machen , und solchergestalt
die strittigen Punkten » wo nicht ganz , wenigstens zum Theil gütlich ab¬

zumachen sich angelegen seyn lassen .
§ . 23 . Wenn kein gütliches Abkommen zu erreichen ist ; so hat das

Kreisamt in jenen Fällen , in welchen der Unterthan hauptsächlich , und

zwar blos als Unterthan wider seine Herrschaft , als Herrn klaget , mit¬

hin , wenn derley Beschwerden das Kontributionale , oder sonstige Lan¬

desanlagen an Geld , Vorspann , Rekrutirung , Transporten , Naturalien¬

lieferungen und Bonifikationen , oder sonstige Katastralangelegenheitenbe ^

treffen ; ferner alle Klagen , die wegen Roboten , und andern patent - und

generalien widrigen Erzeßen entstehen ; unverzüglich sslro recursu an die

politische Landesstelle zu entscheiden , und zu sprechen , dem Unterthan die¬

sen seinen Spruch , welcher ganz kurz die Wesenheit der Klage , und die

darüber geschöpfte Crkenntniß , nicht minder die mit selber etwan ver¬

knüpfte Strafe zu enthalten hat ; beim Kreißamte selbst bekannt zu ma¬

chen , und abschriftlich zu behändigen , auch unter einem selben zu befragen :

ob er sich bei dieser Crkenntniß beruhigen wolle , oder waS er noch dage¬

gen zu erinnern habe , mit dem Bedeuten - daß er seine dießfällige

Oravsmilis oder gleich, oder längstens binnen 14 Tagen protoeol -

lum anzeigen solle.
tz. 24 . Erachtet sodann der Unterthan durch den kreisämtlichen Spruch
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noch ganz , oder zum Theil beschwert zu ftyn und sein vermeintliches
Recht weiter suchen zu müssen ; so hat derselbe auch entweder gleich , oder
binnen der auf den kreisämtlichen Spruch angemerkten Zeitfrist sein dies -
fälliges Gesuch samt den Ursachen , warum er sich durch den kreisämtli¬
chen Bescheid beschweret zu sein glaubet , beym Kreisamte schriftlich, oder
mündlich beyzubringen ; Gleichwie auch der Obrigkeit , im Falle sie sich
durch den kreisämtlichen Spruch beschwert zu seyn erachtet , der weitere
Rekurs bevorstehet .

ö . 25 . Dieses Anmelden , und die Oravsmina , dann was etwann
zu deren Unterstützung vorläufig angeführet wird , hat das Kreisamt in
ein ordentliches Protokoll aufzunehmen , auch , wenn dieselbe offenbar un¬
gegründet , und muthwillig sind , dem anmaßlichen Rekurrenten seinen
Unfug , und die daraus für ihn zu besorgenden neuen Weitläufigkeiten , Kü¬
sten , auch nach Umständen zu gewärtigende Bestrafung zu Gemüth zu
führen , und wie alles dieses geschehen , umständlich ins Protokoll zu
vermerken , und dieses Protokoll mit den Akten längstens binnen 14 Ta¬
gen an die Landesstelle einzubesördern .

ö . 26. Die politische Landesstelle hat derley an sie einlangende Re -
kursprotokvlle , und Akten in wichtigen und verwickelten Fällen vorläufig
dem Unterthansadvokaten zu dem Ende , und mit dem Austrage mitzu -
theilen , daß er binnen 14 Tägen mittelst eines einzureichenden prome -
moria zu erklären habe : was er etwan zu Unterstützung deren von den
Unterthanen erhobenen Oravsminum in ^ aelo zu erinnern , zu erläu¬
tern , oder nachzutragen finde , Massen auf das puneluin ^ uris dabey
gar nicbt eingegangen werden darf .

H. 27. Findet die Landesstelle , daß in diesem kromemoria noch
ein - , und anderer erheblicher Umstand in fgeto vorgekominen , deßen nä¬
here Aufklärung in die Entscheidung der Hauptsache einen Einfluß haben'
könnte , somit eine nochmalige nähere Untersuchung der Sache an Ort
und Stelle erforderlich seye ; so muß solche dem Kreisamte aufgetragen
werden , und dieses hat die Sache eben so , wie in der ersten Instanz
aä proloeollirm von Amtswegen zu instruiren , in Gestalt einer Unter¬
suchung , bei welcher von keiner Seite eine Dunkelheit , Zweifel und Un¬
gewißheit übrig zu lassen ist , zu verhandeln , und ein gütliches Abkommen
zwischen beeden Theilen nochmal ernstlich zu versuchen , sonach aber das
aufgenommene Protokoll an die Landesstelle einzusenden .

H. 28. Wenn dieses Protokoll einkvmmet , hat die Landesftelle oder
das getroffene , und billig findende gütliche Abkommen zu bestättigen ; oder
über die nunmehr vollkommen erörterte Sache zu sprechen , und wird
mit Kundmachung der von der Landesstelle geschöpften Erkanntniß es eben
so , wie mit dem kreisamtlichen Spruch gehalten ; daher denn auch da-
Kreisamt die Partheyen von den ihnen annoch durch eine zweimonathli -
che Zeitfrist offenstehenden Rekurs an uns selbst , zugleich aber auch von
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Len dabey in Erwägung zuziehenden Bedenklichkeiten umständlich unter¬

richten muß.
29 . Die Anmeldung des an Uns selbst nehmenden Rekurses wird

zwar auf eben die Art , wie an die Landesstelle ausgenommen , und Un¬

ser Landesfürstliche Entscheidung wird eben so , wie die vorigen zur

Publikation gebracht ; nur ist dabey den Unterthanen auch jedesmal be »

sonders anzudeuten , daß sie bey dem , was diese festsetzt , nunmehr

schlechterdings beruhen ; den ihnen nochmals zu erklärenden Entscheidun¬

gen in allen Stücken genaue Folgen leisten , und sich alles fernerem Que -

rulirens bey schwerer Strafe enthalten müßen .
H. 30. Es verstehet sich von selbst , daß die Stellen dergleichen Er -

kenntniße möglichst zu beschleunigen , und bei deren Fassung alle nur er-

sinnliche Deutlichkeit und Bestimmung anzuwenden haben.

H. 31 . Ein gleiches ist auch von den von denen Kreisämtern errich¬

teten Vergleichen zu verstehen , als welche nicht weniger so deutlich , be¬

stimmt , und umständlich als möglich, gefaßt werden , und die Kreisäm -

ter nicht etwann durch zweydeutige und auf Schrauben gesetzte Ausdrücke,

und Erklärungen die Parther -en zu Vergleichen intjueiron müßen ; ma¬

ßen daraus im Kurzen neue Beschwerden , und Prozeße , welche alsdenn

mit desto größerer Verbitterung geführet werden , unfehlbar zu entstehen

pflegen.
H. 32 . Um nun aber auch in Ansehung jener Gegenstände , und Kla¬

gen der Unterthanen , welche nicht unter der Eigenschaft , als Herr und

Unterthan entstehen , und den ^ xum sudss 'itelgo nicht betreffen ; wenn

nämlich ein Herr von seinem Unterthan '
, oder der Unterthan von seinem

Herrn etwas kauft oder verkauft , etwas in Bestand nimmt , oder ver¬

lasset , leihet oder zu leihen nimmt ; ferners in Waisen - Curatel - Testa¬

ments und anderen derlei Strittigkeiten , und endlich auch in Fällen , wo

die Strittigkeiten zwar ex ^ oxu sutiliflolae entstehen ; wobei es je¬

doch nicht um die Erörterung des lsssoti , sondern des Rechts zu thun

ist , z. B . wenn eS um eine Robot , einen Zins , oder was immer für

eine anderweite Schuldigkeit zu thun ist , welche sich auf ein Urbarium ,

eine Handfeste , ein Privilegium gründet , dessen Giltigkeit aber von einem

oder andern Theile widersprochen wird , folglich deren Entscheidung den

Kreisämtern nicht , sondern den ordentlichen Gerichtsftellen zustehet ; die

daher auch , sobald sie dahin gelangen , nach Vorschrift der allgemeinen

Gerichtsordnung behandelt werden müssen. Um also für derlei Fälle das

Erforderliche zu verfügen , so verstehet sich von selbst, daß auch in Betreff

dieser Klagen und Beschwerden die KreisämWr auf gleiche Art fürzuge¬

hen , nach vollkommen aufgeklärter Sache ein gütliches Abkommen zu ver¬

suchen , bei dessen Nichterreichung aber das zu Stand gebrachte Protokoll

binnen den nächsten 8 Tagen an den in der Hauptstadt eines jeden Lan¬

des aufgestellten Unterthans - Advokaten gegen tteeepisse zur Amts *

l
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Handlung einzusenden , und beede Theile hievon unter einem zu verstän¬
digen haben .

H. 33 . Bepneben hat das Krei' Samt auch für den Fall , daß entweder
gar kein obrigkeitlicher Bescheid ertheilet worden , oder daß das Kreisamt
den ertheilten für den Unterthan allzu beschwerlich erachtete , mit Rücksicht
auf den vor der angemeldeten Beschwerde bestandenen Besitzstand ein sol¬
ches Provisorium zu treffen , damit keinem Theile bis zum rechtlichen
Austrage der Sache ein unwiederbringlicher Schaden zugehe.

h . 34 . Findet der Unterthansadvokat in dem eingesendeten Protokoll
den Gegenstand der Striltsache zur Einreichung ordentlicher Klage noch
nicht hinlänglich erörtert , oder die Besprechung mit dem Unterthan selbst
unumgänglich nöthig ; so hat er sich zu Ueberkommung der dießfälligen
Nachträge , oder zu Anweisung des UnterthanS zur persönlichen Bespre¬
chung unmittelbar an das Kreisamt zu verwenden , welches ihm die Nach¬
träge mit möglichster Beförderung zu verschaffen , oder den Unterthan
selbst zuzuweisen hat .

h . 35 . Ist dagegen in dem eingefendeten Protokoll Alles erschöpfet ;
so hat der Unterthansadvokat längstens binnen 8 Tagen nach erhaltenem
kreisämtlichen Protokoll bey der Gerichtsbehörde seine Klage nach Vor¬
schrift der allgemeinen Gerichtsordnung einzureichen , und ist über derley
Klagen , so wie über jede andere Klage der Ordnung nach zu verfahren '.
Fände aber der Unterthansadvokat die Klage des Unterthans ganz ohne
Grund ; so solle er die Ursachen , warum er zu klagen sich nicht getraue ,
der Landesstelle anzeigen : diese hat den biseum darüber zu vernehmen ,
und wenn derselve nebst der Landesstelle die Klage ganz unbillig fänden ,
solches dem Unterthan zu erkennen zu geben , diesem aber frey zu lassen,
sich wegen dieser Abweisung an die Hofstelle verwenden zu mögen .

36 . Der Unterthansadvokat hat zwar den Unterthan der erfolgten
Erkenntnissen durch das Kreisamt verständigen zu lassen ; doch hat er ,
so lang noch ein weiterer Rekurs nach Vorschrift der Gerichtsordnung
offen stehet , selben ohne Anfrage bey dem Unterthan gleich von selbst
zu ergreifen , und auf die zu Prosequirung des Rekurses bestimmte Frist
den Bedacht zu nehmen ; zugleich aber immer den Unterthan zu befra <
gen : ob er mit der erfolgten Erkenntniß sich befriedige , oder aber die
Sache durch weitern Rekurs zu betreiben finde ; wo dann der Unterthan
jenen Falls , als er die Folgen seines Entschlußes etwann nicht recht ein¬
gesehen hätte , noch immer darüber eines bessern belehret werden kann .

<H. 37. Wenn der Unterthan mit Außerachtlassung gegenwärtiger Vor¬
schrift , und Ordnung sein Recht suchen will , ist er nicht zu hören , und
wenn er nur um Absprünge zu suchen , und Unsere Stellen » oder Uns
selbst zu behelligen , außer seinem Kreise sich begebete , ist er nach Um¬
ständen auch noch zu bestrafen .
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